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EIDFORMEL, "SO DIE SOLDATEN UNDER . . . HAUBTMAN[ KARL JOSEF]
BRANDENBERGS COMPAGNIA ZUM FAHNEN UNDT OFFICIEREN
SCHWEREN MUESSEN"

"Dieweilen disere Gegenwertige Compagnia Zue diensten Jhr Cath . Mayestät in

Hispanien Caro  i i . . . [II . ] , undt Zue Schutz undt Schirm des Hertzogtumbs

Mayland Lauth Pündtnus Auffgestelt , undt geworben worden , Als sollen die Ab¬

reisende Haubtleüth Officier undt Soldaten , nach Altem . . . gebrauch Schweren

. . . [dem König ] in gemeltem Hertzogthumb Meyland , undt ohne Hochoberkheitliche / ]

bewilligung [gemeint von Ammann und Rat bzw . der Landsgemeinde von Stadt und

Amt Zug] nit weiters mit undt under disem Fahnen [Transgressionen ! ] , . . . wie

Redlichen Eydtgnossen gebührt undt Anstendig ist , Zu dienen , Auch bey Allen

begebenden Occasionen für den Fahnen das Eüsserste ia Leib , guet undt blueth

Zu erhaltung desselben tapfer Auffzusetzen , auch von dem selben ohne Licentz

undt Abscheidt nit Zu weichen , bey höchster Straff undt Ungnad unser . . . Her¬

ren undt Obern.

So danne sollen die Soldaten Auch schweren , Jhren Vorgesetzten haubtleüthen

undt Officieren , schuldigen respect undt Gehorsambe Zu erweisen , undt disses

Eydtgnössischen Beroldingischen [Oberst Karl Konrad von Beroldin gen]  ^

Regiments - Kriegs =Ordinanz , so Zu seiner Zeit wirdt vorgelesen werden , bester

massen Zu halten , Alles getreüwlich undt ohne gefehrt . "
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